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G 010 DGB-Bezirksvorstand Sachsen

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Angenommen

Familien- und Sozialpolitik

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Der DGB-Bundesvorstand wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die Berechungsgrundlage des Elterngeldes
künftig auf der Basis des Netto-Erwerbseinkommens der letzten 12 Monate, einschließlich Einmalzahlungen, Jahres
leistung und Urlaubsgeld erfolgt und mehr Väter zur Übernahme von Erziehungsaufgaben ermutigt werden.

Diese Änderung wäre insbesondere für Familien mit geringerem Erwerbseinkommen wichtig, da eine maximale
Bezugsgröße des Bundeselterngeld von 1.800,00 € festgelegt ist.

Wir wollen damit gerade Familien mit geringem Einkommen stärken, denn Kinder sind und bleiben unsere Zukunft.


